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B E S C H L U S S V O R L A G E 
 

  Vorlage-Nr.: B 02/0371 

402 - Kinderbetreuung und Jugendarbeit Datum: 22.07.2002 

Bearb. : Frau  Kuchel Tel.: öffentlich nicht öffentlich 

Az. :  X  
 
Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für junge Menschen 21.08.2002 
 
 
Innere MissionVertragsverhandlung zur Fortführung der ATS in Norderstedt 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verwaltung wird gebeten, die Vertragsverhandlungen zur Fortführung der ambulanten und teilstationären 
Suchthilfe (ATS) in Norderstedt mit dem Landesverein für Innere Mission auf der Grundlage des vorgelegten 
Entwurfes abzuschließen. 
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle:  
Haushaltsplan:  
Ausgabe:  
Mittel stehen zur Verfügung:  
  
Folgekosten/Jahr:  
 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
 
Sachverhalt 
 
In der 76. Sitzung VIII am 03.07.02 des Ausschusses für junge Menschen trug der Träger seine Vorstellungen 
zur Fortführung der bestehenden ambulanten und teilstationären Suchthilfe samt Finanzierung vor. 
 
Am 16.07.02 fand ein Gespräch bezüglich des Folgevertrages ab 01.01.2003 zwischen Vertretern des Trägers 
sowie der Verwaltung statt. Seitens der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung des Zuschus-
ses aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich sei und im Rahmen eines neuen Vertrages nur eine Fest-
schreibung des Zuschusses in Höhe von 20.450,00 € pro Jahr in Frage käme. Aufgrund der Tatsache, dass sich 
die Miete für die Räumlichkeiten Kohfurth 1 vorerst nicht erhöhen wird, erklärte sich der Träger damit einver-
standen die Festschreibung des Zuschusses zu akzeptieren. 
Die Höhe der Miete beläuft sich auf monatlich insgesamt 1.411,20 €  inclusive 75,00 € Betriebskosten. Ein ent-
sprechender Folge-Mietvertrag wird dann analog des 5-jährigen (Folge)-Leistungsvereinbarung seitens der Stadt 
Norderstedt und der Inneren Mission geschlossen.  
Der Träger verpflichtet sich, den verbleibenden Zuschuss in Höhe von 3.515,60 € pro Jahr für die Präventive 
Zusammenarbeit sowie einzelne Projekte mit städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen zur Fortführung der 
prophylaktischen Arbeit der ambulanten und teilstationären Suchthilfe zu verwenden.  
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